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Geltendes Recht Neues Recht 

Strafprozeßordnung Strafprozeßordnung1 

( - StPO) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 2 Abs. 1 G v. 
7.11.2024 I Nr. 351 

Änderung durch Art. 2 G v. 
17.7.2025 I Nr. 163 

 

( - StPO) 
vom: 7.4.1987 - zuletzt geändert 
durch Art. 2 G v. 17.7.2025 I Nr. 

163 

 

§ 48a § 48a 

Besonders schutzbedürftige Zeugen; 
Beschleunigungsgebot 

Besonders schutzbedürftige Zeugen; 
Beschleunigungsgebot 

 
1 Dieser Artikel dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1385 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusli-
cher Gewalt (ABl. L, 2024/1385, 24.5.2024). 
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(1) Ist der Zeuge zugleich der Ver-
letzte, so sind die ihn betreffenden Ver-
handlungen, Vernehmungen und sonstigen 
Untersuchungshandlungen stets unter Be-
rücksichtigung seiner besonderen Schutz-
bedürftigkeit durchzuführen. Insbesondere 
ist zu prüfen, 

1. ob die dringende Gefahr eines 
schwerwiegenden Nachteils für das Wohl 
des Zeugen Maßnahmen nach den §§ 
168e oder 247a erfordert, 

2. ob überwiegende schutzwürdige In-
teressen des Zeugen den Ausschluss der 
Öffentlichkeit nach § 171b Absatz 1 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes erfordern 
und 

3. inwieweit auf nicht unerlässliche 
Fragen zum persönlichen Lebensbereich 
des Zeugen nach § 68a Absatz 1 verzichtet 
werden kann. 

Dabei sind die persönlichen Verhältnisse 
des Zeugen sowie Art und Umstände der 
Straftat zu berücksichtigen. 

(1) Ist der Zeuge zugleich der Ver-
letzte, so sind die ihn betreffenden Ver-
handlungen, Vernehmungen und sonstigen 
Untersuchungshandlungen stets unter Be-
rücksichtigung seiner besonderen Schutz-
bedürftigkeit durchzuführen. Insbesondere 
ist zu prüfen, 

1. ob die dringende Gefahr eines 
schwerwiegenden Nachteils für das Wohl 
des Zeugen Maßnahmen nach den §§ 
168e oder 247a erfordert, 

2. ob überwiegende schutzwürdige In-
teressen des Zeugen den Ausschluss der 
Öffentlichkeit nach § 171b Absatz 1 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes erfordern 
und 

3. inwieweit auf nicht unerlässliche 
Fragen zum persönlichen Lebensbereich 
des Zeugen nach § 68a Absatz 1 verzichtet 
werden kann. 

Dabei sind die persönlichen Verhältnisse 
des Zeugen sowie Art und Umstände der 
Straftat zu berücksichtigen. Liegen bei 
Vornahme der den Verletzten betreffen-
den Vernehmung, Verhandlung oder 
sonstigen Untersuchungshandlung An-
haltspunkte für einen Anspruch des Ver-
letzten auf Beiordnung eines psychoso-
zialen Prozessbegleiters nach § 406g 
Absatz 3 vor, so ist der Zeuge auf die 
Möglichkeit, die Beiordnung eines sol-
chen zu beantragen, hinzuweisen. 

(2) Bei Taten zum Nachteil eines min-
derjährigen Verletzten müssen die ihn be-
treffenden Verhandlungen, Vernehmungen 
und sonstigen Untersuchungshandlungen 
besonders beschleunigt durchgeführt wer-
den, soweit dies unter Berücksichtigung 
der persönlichen Verhältnisse des Zeugen 
sowie der Art und Umstände der Straftat zu 
seinem Schutz oder zur Vermeidung von 
Beweisverlusten geboten ist. 

(2) Bei Taten zum Nachteil eines min-
derjährigen Verletzten müssen die ihn be-
treffenden Verhandlungen, Vernehmungen 
und sonstigen Untersuchungshandlungen 
besonders beschleunigt durchgeführt wer-
den, soweit dies unter Berücksichtigung 
der persönlichen Verhältnisse des Zeugen 
sowie der Art und Umstände der Straftat zu 
seinem Schutz oder zur Vermeidung von 
Beweisverlusten geboten ist. Die Beiord-
nung eines psychosozialen Prozessbe-
gleiters nach § 406g Absatz 3 Satz 2 ist 
frühzeitig zu prüfen. 
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§ 395 § 395 

Befugnis zum Anschluss als Nebenklä-
ger 

Befugnis zum Anschluss als Nebenklä-
ger 

(3) Wer durch eine andere rechtswid-
rige Tat, insbesondere nach den §§ 185 bis 
189, 229, 244 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 
4, §§ 249 bis 255 und 316a des Strafge-
setzbuches, verletzt ist, kann sich der erho-
benen öffentlichen Klage mit der Neben-
klage anschließen, wenn dies aus beson-
deren Gründen, insbesondere wegen der 
schweren Folgen der Tat, zur Wahrneh-
mung seiner Interessen geboten erscheint. 

(3) Wer durch eine andere rechtswid-
rige Tat, insbesondere nach § 130 Absatz 
1, 2 und 5, den §§ 185 bis 189, 192a, 229, 
241, 244 Absatz 1 Nummer 3, Absatz 4, 
den §§ 249 bis 255 und 316a des Strafge-
setzbuches, verletzt ist, kann sich der erho-
benen öffentlichen Klage mit der Neben-
klage anschließen, wenn dies aus beson-
deren Gründen, insbesondere wegen der 
schweren Folgen der Tat, zur Wahrneh-
mung seiner Interessen geboten erscheint. 
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§ 397a § 397a 

Bestellung eines Beistands; Prozess-
kostenhilfe 

Bestellung eines Beistands; Prozess-
kostenhilfe 
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(1) Dem Nebenkläger ist auf seinen 
Antrag ein Rechtsanwalt als Beistand zu 
bestellen, wenn er 

1. durch ein Verbrechen nach den §§ 
177, 232 bis 232b und 233a des Strafge-
setzbuches oder durch einen besonders 
schweren Fall eines Vergehens nach § 177 
Absatz 6 des Strafgesetzbuches verletzt 
ist, 

1a. durch eine Straftat nach § 184j des 
Strafgesetzbuches verletzt ist und der Be-
gehung dieser Straftat ein Verbrechen 
nach § 177 des Strafgesetzbuches oder ein 
besonders schwerer Fall eines Vergehens 
nach § 177 Absatz 6 des Strafgesetzbu-
ches zugrunde liegt, 

2. durch eine versuchte rechtswidrige 
Tat nach den §§ 211 und 212 des Strafge-
setzbuches oder, sofern auch hier ein un-
mittelbarer Zusammenhang zwischen der 
verfahrensgegenständlichen Tat und der 
Rechtsgutverletzung besteht, nach den §§ 
6 bis 8, 11 sowie 12 des Völkerstrafgesetz-
buches, die sich gegen das Leben richtet, 
verletzt ist oder wenn er Angehöriger eines 
durch eine rechtswidrige Tat Getöteten (§ 
395 Absatz 2 Nummer 1) ist,  

3. durch ein Verbrechen nach den §§ 
226, 226a, 234 bis 235, 238 bis 239b, 249, 
250, 252, 255 und 316a des Strafgesetzbu-
ches verletzt ist, das bei ihm zu schweren 
körperlichen oder seelischen Schäden ge-
führt hat oder voraussichtlich führen wird, 

4. durch eine rechtswidrige Tat nach 
den §§ 174 bis 182, 184i bis 184k und 225 
des Strafgesetzbuches verletzt ist und er 
zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatte oder seine Interessen 
selbst nicht ausreichend wahrnehmen 
kann, 

5. durch eine rechtswidrige Tat nach 
den §§ 221, 226, 226a, 232 bis 235, 237, 
238 Absatz 2 und 3, §§ 239a, 239b, 240 
Absatz 4, §§ 249, 250, 252, 255 und 316a 
des Strafgesetzbuches verletzt ist und er 
bei Antragstellung das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder seine Interessen 
selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann 
oder 

(1) Dem Nebenkläger ist auf seinen 
Antrag ein Rechtsanwalt als Beistand zu 
bestellen, wenn er 

1. durch ein Verbrechen nach den §§ 
177, 232 bis 232b und 233a des Strafge-
setzbuches oder durch einen besonders 
schweren Fall eines Vergehens nach § 177 
Absatz 6 des Strafgesetzbuches verletzt 
ist, 

1a. durch eine Straftat nach § 184j des 
Strafgesetzbuches verletzt ist und der Be-
gehung dieser Straftat ein Verbrechen 
nach § 177 des Strafgesetzbuches oder ein 
besonders schwerer Fall eines Vergehens 
nach § 177 Absatz 6 des Strafgesetzbu-
ches zugrunde liegt, 

2. durch eine versuchte rechtswidrige 
Tat nach den §§ 211 und 212 des Strafge-
setzbuches oder, sofern auch hier ein un-
mittelbarer Zusammenhang zwischen der 
verfahrensgegenständlichen Tat und der 
Rechtsgutverletzung besteht, nach den §§ 
6 bis 8, 11 sowie 12 des Völkerstrafgesetz-
buches, die sich gegen das Leben richtet, 
verletzt ist oder wenn er Angehöriger eines 
durch eine rechtswidrige Tat Getöteten (§ 
395 Absatz 2 Nummer 1) ist,  

3. durch ein Verbrechen nach den §§ 
226, 226a, 234 bis 235, 238 bis 239b, 249, 
250, 252, 255 und 316a des Strafgesetzbu-
ches verletzt ist, das bei ihm zu schweren 
körperlichen oder seelischen Schäden ge-
führt hat oder voraussichtlich führen wird, 

3a. durch eine rechtswidrige Tat 
nach § 223, 224 oder 238 des Strafge-
setzbuches oder nach § 4 Satz 1 des Ge-
waltschutzgesetzes verletzt ist und die 
Tat innerhalb der Familie, in einer der-
zeitigen oder früheren Ehe oder Partner-
schaft oder in häuslicher Gemeinschaft 
begangen wurde und der Verletzte er-
hebliche körperliche oder seelische Fol-
gen durch die Tat erlitten hat, insbeson-
dere weil aufgrund einer wiederholten 
Tatbegehung oder der Intensität der Tat 
die Folgen für den Verletzten besonders 
belastend sind oder weil sich der Ver-
letzte angesichts familiärer Bindungen 
oder existentieller Abhängigkeiten in ei-
ner besonderen Ausnahmesituation be-
findet, 
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6. durch ein Verbrechen nach dem Völ-
kerstrafgesetzbuch verletzt ist, das ihn 
nach § 395 Absatz 1 Nummer 4a zur Ne-
benklage berechtigt.  

4. durch eine rechtswidrige Tat nach 
den §§ 174 bis 182, 184i bis 184k und 225 
des Strafgesetzbuches verletzt ist und er 
zur Zeit der Tat das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatte oder seine Interessen 
selbst nicht ausreichend wahrnehmen 
kann, 

5. durch eine rechtswidrige Tat nach 
den §§ 221, 226, 226a, 232 bis 235, 237, 
238 Absatz 2 und 3, §§ 239a, 239b, 240 
Absatz 4, §§ 249, 250, 252, 255 und 316a 
des Strafgesetzbuches verletzt ist und er 
bei Antragstellung das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat oder seine Interessen 
selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann 
oder 

6. durch ein Verbrechen nach dem Völ-
kerstrafgesetzbuch verletzt ist, das ihn 
nach § 395 Absatz 1 Nummer 4a zur Ne-
benklage berechtigt. 

§ 406g § 406g 

Psychosoziale Prozessbegleitung Psychosoziale Prozessbegleitung 

(1) Verletzte können sich des Bei-
stands eines psychosozialen Prozessbe-
gleiters bedienen. Dem psychosozialen 
Prozessbegleiter ist es gestattet, bei Ver-
nehmungen des Verletzten und während 
der Hauptverhandlung gemeinsam mit dem 
Verletzten anwesend zu sein. 

(1) Verletzte können sich des Bei-
stands eines psychosozialen Prozessbe-
gleiters bedienen. Dem psychosozialen 
Prozessbegleiter ist es gestattet, bei Ver-
nehmungen des Verletzten und während 
der Hauptverhandlung gemeinsam mit dem 
Verletzten anwesend zu sein. Der psycho-
soziale Prozessbegleiter ist vom Termin 
der Hauptverhandlung und über den 
Ausgang des Verfahrens zu benachrich-
tigen, wenn seine Wahl dem Gericht an-
gezeigt oder er dem Verletzten nach Ab-
satz 3 beigeordnet wurde. 
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(3) Unter den in § 397a Absatz 1 
Nummer 4 bis 6 bezeichneten Vorausset-
zungen ist dem Verletzten auf seinen An-
trag ein psychosozialer Prozessbegleiter 
beizuordnen. Unter den in § 397a Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 bezeichneten Vorausset-
zungen kann dem Verletzten auf seinen 
Antrag ein psychosozialer Prozessbegleiter 
beigeordnet werden, wenn die besondere 
Schutzbedürftigkeit des Verletzten dies er-
fordert. Die Beiordnung ist für den Verletz-
ten kostenfrei. Für die Beiordnung gilt § 
142 Absatz 5 Satz 1 und 3 entsprechend. 
Im Vorverfahren entscheidet das nach § 
162 zuständige Gericht. 

(3) Unter den in § 397a Absatz 1 
Nummer 1 bis 6 bezeichneten Vorausset-
zungen ist dem Verletzten auf seinen An-
trag ein psychosozialer Prozessbegleiter 
beizuordnen. Einem minderjährigen Ver-
letzten, der nach Maßgabe des Satzes 1 
einen Anspruch auf psychosoziale Pro-
zessbegleitung hat, kann auch von 
Amts wegen ein psychosozialer Pro-
zessbegleiter beigeordnet werden. Eine 
solche Beiordnung kann auch auf Anre-
gung der Staatsanwaltschaft und soll 
nicht gegen den Willen des minderjähri-
gen Verletzten erfolgen.  

(4) Einem nicht beigeordneten psy-
chosozialen Prozessbegleiter kann die An-
wesenheit bei einer Vernehmung des Ver-
letzten untersagt werden, wenn dies den 
Untersuchungszweck gefährden könnte. 
Die Entscheidung trifft die die Vernehmung 
leitende Person; die Entscheidung ist nicht 
anfechtbar. Die Gründe einer Ablehnung 
sind aktenkundig zu machen. 

(4) Die Beiordnung eines psycho-
sozialen Prozessbegleiters ist für den 
Verletzten kostenfrei. Für die Beiord-
nung gilt § 142 Absatz 5 Satz 1 und 3 
entsprechend. Über die Beiordnung ent-
scheidet nach Erhebung der öffentli-
chen Klage der Vorsitzende des mit der 
Sache befassten Gerichts, im Vorverfah-
ren entscheidet das nach § 162 Absatz 1 
zuständige Gericht. 

 (5) Einem nicht beigeordneten psy-
chosozialen Prozessbegleiter kann die 
Anwesenheit bei einer Vernehmung des 
Verletzten untersagt werden, wenn dies 
den Untersuchungszweck gefährden 
könnte. Die Entscheidung trifft die die 
Vernehmung leitende Person; die Ent-
scheidung ist nicht anfechtbar. Die 
Gründe einer Ablehnung sind aktenkun-
dig zu machen. 
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Gesetz über die psychosoziale 
Prozessbegleitung im Strafver-

fahren 

Gesetz über die psychosoziale 
Prozessbegleitung im Strafver-

fahren 

( - PsychPbG) 
vom: 21.12.2015 

( - PsychPbG) 
vom: 21.12.2015 

§ 5 § 5 

Vergütung Vergütung 

(1) Die Vergütung des nach § 406g 
Absatz 3 der Strafprozessordnung beige-
ordneten psychosozialen Prozessbegleiters 
richtet sich nach den §§ 6 bis 10. 

(1) Die Vergütung des nach § 406g 
Absatz 3 und 4 der Strafprozessordnung 
beigeordneten psychosozialen Prozessbe-
gleiters richtet sich nach den §§ 6 bis 10. 

§ 6 § 6 

Höhe der Vergütung Höhe der Vergütung 

Der beigeordnete psychosoziale Pro-
zessbegleiter erhält für die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben aus der Staatskasse für 
eine psychosoziale Prozessbegleitung eine 
Vergütung  

Der beigeordnete psychosoziale Pro-
zessbegleiter erhält für die Wahrnehmung 
seiner Aufgaben aus der Staatskasse für 
eine psychosoziale Prozessbegleitung eine 
Vergütung  

1. im Vorverfahren in Höhe von 520 Euro, 1. im Vorverfahren in Höhe von 623 Euro, 

2. im gerichtlichen Verfahren im ersten 
Rechtszug in Höhe von 370 Euro, 

2. im gerichtlichen Verfahren im ersten 
Rechtszug in Höhe von 444 Euro, 

3. nach Abschluss des erstinstanzlichen 
Verfahrens in Höhe von 210 Euro 

3. nach Abschluss des erstinstanzlichen 
Verfahrens, sofern keine psychosozi-
ale Prozessbegleitung in einer wei-
teren Instanz erfolgt, in Höhe von 150 
Euro 

. 4. im Berufungsverfahren in Höhe von 
252 Euro. 
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Mit der Vergütung nach Satz 1 sind auch 
Ansprüche auf Ersatz anlässlich der Aus-
übung der psychosozialen Prozessbeglei-
tung entstandener Aufwendungen und Aus-
lagen sowie Ansprüche auf Ersatz der auf 
die Vergütung entfallenden Umsatzsteuer 
abgegolten. 

Die Vergütung nach Satz 1 Nummer 2 
und 4 erhöht sich auf das Doppelte, 
wenn der psychosoziale Prozessbeglei-
ter im gerichtlichen Verfahren des jewei-
ligen Rechtszugs gemeinsam mit dem 
Verletzten mehr als drei Hauptverhand-
lungstermine wahrgenommen hat. Mit 
der Vergütung nach Satz 1 sind auch An-
sprüche auf Ersatz anlässlich der Aus-
übung der psychosozialen Prozessbeglei-
tung entstandener Aufwendungen und Aus-
lagen sowie Ansprüche auf Ersatz der auf 
die Vergütung entfallenden Umsatzsteuer 
abgegolten. 

 (2) Sind für die psychosoziale Pro-
zessbegleitung Fahrten von insgesamt 
mehr als 100 Kilometer erforderlich, so 
können Ansprüche auf die Erstattung 
der Fahrtkosten für den Teil, der 100 Ki-
lometer übersteigt, in entsprechender 
Anwendung der Nummern 7003 und 
7004 des Vergütungsverzeichnisses 
zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
geltend gemacht werden. 

§ 7 § 7 

Entstehung des Anspruchs Entstehung des Anspruchs 

Der Anspruch auf Vergütung entsteht 
für jeden Verfahrensabschnitt nach § 6 
Satz 1 gesondert. Das gerichtliche Verfah-
ren beginnt, wenn das für die Hauptver-
handlung zuständige Gericht die Eröffnung 
des Hauptverfahrens nach § 203 der Straf-
prozessordnung beschließt. 

Der Anspruch auf Vergütung entsteht 
für jeden Verfahrensabschnitt nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 1 gesondert. Das gerichtliche 
Verfahren beginnt, wenn das für die Haupt-
verhandlung zuständige Gericht die Eröff-
nung des Hauptverfahrens nach § 203 der 
Strafprozessordnung beschließt. 



 - 3 - Bearbeitungsstand: 26.11.2025  11:05 

 

Geltendes Recht Neues Recht 

§ 8 § 8 

Anwendung des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes 

Anwendung des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes 

Auf den Umfang und die Fälligkeit des 
Vergütungsanspruchs sowie auf die Fest-
setzung der Vergütungen und Vorschüsse 
einschließlich der Rechtsbehelfe sind § 8 
Absatz 1, § 47 Absatz 1 Satz 1, § 48 Ab-
satz 1, die §§ 54, 55 Absatz 1, § 56 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 2 des Rechtsanwalts-
vergütungsgesetzes entsprechend anzu-
wenden. 

Auf den Umfang und die Fälligkeit des 
Vergütungsanspruchs sowie auf die Fest-
setzung der Vergütungen und Vorschüsse 
einschließlich der Rechtsbehelfe sind § 8 
Absatz 1, § 47 Absatz 1 Satz 1, § 48 Ab-
satz 1 und 6, die §§ 54, 55 Absatz 1, § 56 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes entsprechend 
anzuwenden. 

§ 11 § 11 

Übergangsregelung Angabe von Beiordnungen 

Die Länder können abweichend von 
den Voraussetzungen des § 3 Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2 bis zum 31. Juli 2017 be-
stimmen, dass Personen, die bereits eine 
von einem Land anerkannte Aus- oder 
Weiterbildung im Sinne dieses Gesetzes 
begonnen, aber noch nicht beendet haben, 
psychosoziale Prozessbegleitung vorneh-
men können. 

Der psychosoziale Prozessbegleiter 
hat gegenüber der Landesjustizverwal-
tung auf Anforderung folgende Angaben 
zu machen: 

 1. die Anzahl der von ihm im Wege der 
Beiordnung ausgeübten psychoso-
zialen Prozessbegleitungen pro Ka-
lenderjahr, 

 2. soweit ihm dies bekannt ist, die Zahl 
der abgelehnten Anträge auf psy-
chosoziale Prozessbegleitung pro 
Kalenderjahr, die er auf Wunsch ei-
nes Verletzten hätte ausüben sollen. 
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Gerichtsverfassungsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz 

( - GVG) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 14 G v. 
27.12.2024 I Nr. 438 

( - GVG) 
vom: 12.09.1950 - zuletzt geän-

dert durch Art. 14 G v. 
27.12.2024 I Nr. 438 

§ 187 § 187 

(4) Absatz 1 gilt entsprechend für Per-
sonen, die nach § 395 der Strafprozessord-
nung berechtigt sind, sich der öffentlichen 
Klage mit der Nebenklage anzuschließen. 

(4)  Absatz 1 gilt entsprechend 
für Personen, die nach § 395 der Straf-
prozessordnung berechtigt sind, sich 
der öffentlichen Klage mit der Neben-
klage anzuschließen. Für eine Per-
son, der nach § 406g Absatz 3 der 
Strafprozessordnung ein psychoso-
zialer Prozessbegleiter beigeordnet 
worden ist, gilt Absatz 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass das 
Gericht einen Dolmetscher heran-
zieht, sofern sich die Person und 
der psychosoziale Prozessbegleiter 
nicht in einer beiden verständlichen 
Sprache verständigen können. 
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